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1 Einleitung 

Spätestens seit dem Mahnschreiben der Europäischen Kommission vom 30.5.2013 ist evident, 

dass Österreich den Erfordernissen der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie nicht in ausreichendem 

Maß Rechnung getragen hat. Die bisherige Korrespondenz Österreichs mit der Kommission, die 

abgehaltenen Expertentreffen und die von den Bundesländern durchgeführten Untersuchungen 

und Nachnominierungen haben nach wie vor nicht zu einer befriedigenden Situation geführt. So 

liegen zur ergänzenden Ausweisungsnotwendigkeit gravierende Auffassungsunterschiede zwi-

schen NGOs, wissenschaftlichen Fachleuten und den offiziellen Vertretern der Bundesländer 

vor. Dies lässt in Hinkunft eine Reihe von Problemen erwarten. Zum einen steht eine EU-Klage 

und letztlich eine Verurteilung Österreichs wegen einer Vertragsverletzung im Raum, dies mit 

erheblichen Zusatzkosten. Zum anderen bedeutet diese Situation für Grundbesitzer, Betreiber 

von Projekten und auch für Behörden einen enormen Unsicherheitsfaktor. So wird praktisch bei 

ƧŜŘŜƳ αǳƴƎŜƭƛŜōǘŜƴά ±ƻǊƘŀōŜƴ ŘƛŜ 9ȄƛǎǘŜƴȊ ŜƛƴŜǎ αǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƴ CCI-DŜōƛŜǘŜǎά ƛƴ !ƴƭŜƘƴǳƴƎ ŀƴ 

die Rechtssachen EuGH C-117/03 (Timavo-Mündung/Dragaggi), EuGH C-244/05 (Bund Natur-

schutz/Freistaat Bayern) und EuGH C-340/10 (Paralimni-See) geltend gemacht. Gelöst werden 

kann die Situation nur, in dem in einem österreich-internen Prozess eine einheitliche Fachmei-

nung hergestellt wird, mit ŘŜǊ αƎŜƳŜƛƴǎŀƳά ǾƻǊ ŘƛŜ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ YƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ƎŜǘǊŜǘŜƴ ǿƛǊŘΦ 5ƛŜ 

nachstehenden Ausführungen können natürlich nicht alle diesbezüglichen Probleme in Salzburg 

lösen, sie sollen jedoch einen Weg aufzeigen, wie ς basierend auf Fachdaten ς dieser nationale 

Konsens gefunden werden kann, dies vorerst beschränkt auf das Bundesland Salzburg und auf 

ausgewählte Schutzgüter. 
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2 Allgemeines zur FFH-Richtlinie 

2.1 Zum Schutzkonzept der FFH-Richtlinie 

Ziel der FFH-Richtlinie ist es das europäische Naturerbe für unsere Nachwelt zu bewahren. Es 

geht dabei um Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten von europäischem Interesse. Die 

FFH-Richtlinie unterscheidet zwischen zwei Schutzstrategien und zwar dem Gebiets- und Arten-

schutz. 

Die nach der FFH-Richtlinie auszuweisenden Schutzgebiete unterscheiden sich grundsätzlich von 

Natur- und Landschaftsschutzgebieten nach den nationalen bzw. landesweiten Naturschutzge-

setzen. Geschützt wird in diesen Gebieten nicht die Tier- und Pflanzenwelt allgemein, und auch 

nicht das Landschaftsbild bzw. die landschaftliche Schönheit, sondern ausschließlich, die im Ge-

biet vorhandenen europaweit gefährdeten Lebensraumtypen und Arten gemäß der Anhänge I 

und II der FFH-Richtlinie. Bei diesen sogenannten "Schutzgütern" ist die Erheblichkeitsschwelle 

eines Eingriffes sehr gering, alles was diese Schutzgüter jedoch nicht erheblich beeinträchtigt ist 

uneingeschränkt erlaubt. 

Die gemäß FFH-Richtlinie auszuweisenden Schutzgebiete sollen die in der Richtlinie genannten 

Lebensräume und Arten in einem Ausmaß beinhalten, dass ihr dauerhafter Bestand abgesichert 

ist. Dies sowohl im jeweiligen Vertragsstaat und damit über das Zusammenwirken der Vertrags-

staaten auf gesamteuropäischer Ebene. Insbesondere sind dort Schutzgebiete einzurichten, wo 

diese speziellen Arten und Lebensräume "signifikant" vorkommen, das heißt wo sie in nennens-

wertem Umfang zu deren Absicherung beitragen. Keineswegs sind die Staaten gezwungen sämt-

liche Vorkommen zu nominieren oder zu schützen. 

Grundvoraussetzung für die Ausweisung dieses Schutzgebietssystem, das auch als Natura-2000-

Netzwerk bezeichnet wird, ist es zu wissen, wo die Arten und Lebensräume in welcher Qualität 

vorkommen. 

Die Umsetzung der FFH-Richtlinie in nationales Recht, sowohl im Hinblick auf das Natura-2000-

Netzwerk, als auch im Hinblick auf den EU-spezifischen Artenschutz ist als Ergänzung zu den 

nationalen und regionalen naturschutzrechtlichen Regelungen zu verstehen. Sie bringt quasi 

eine europäische Dimension in die Naturschutzgesetzgebung der einzelnen Mitgliedsstaaten. 

Durch die Seltenheit und die spezifische Ökologie der EU-rechtlich zu schützenden Arten und 

Lebensräume kommt es automatisch zu einer schutzrechtlichen "Miterfassung" vieler anderer 

gefährdeter Organismen. Damit wird ein nennenswerter Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität 

geleistet - dies ebenfalls in einer europäischen Dimension. 

2.2 Fachliche Anmerkungen zur Gebietsausweisung gemäß der FFH-Richtlinie 

Das europäische Netzwerk aus Europaschutzgebieten gemäß der Vogelschutz-Richtlinie (SPA) 

und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (SAC) umfasst über 27.000 Schutzgebiete, die eine Fläche 

von über 1 Mill. km2 bedecken. Völlig zu Recht kann dieses Natura-2000-Netzwerk daher als das 

bedeutendste Naturschutzinstrument unserer Zeit betrachtet werden. Erstmalig findet sich da-

rin auch ein ökosystemarer Ansatz, der abseits des Artenschutzes dem Naturschutz völlig neue 

Möglichkeiten bietet, um den immer rasanter werdenden Verlust der biologischen Vielfalt ent-

gegenzutreten. Aufgrund der Bedeutung dieser Richtlinie für den europäischen Naturschutzge-

danken möchten wir die wesentlichen Eckpfeiler der FFH-Richtlinie in Erinnerung rufen. 
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Das eigentliche Ziel der FFH-Richtlinie ist im Artikel 2 (2) definiert: 

Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen 

Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 

von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen. 

Im Artikel 1e bzw. 1i wird der günstige Erhaltungszustand definiert: 

Der Erhaltungszustand eƛƴŜǎ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎǊŀǳƳǎ ǿƛǊŘ ŀƭǎ αƎǸƴǎǘƛƎά ŜǊŀŎƘǘŜǘΣ ǿŜƴƴ 

ω sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, 

beständig sind oder sich ausdehnen und 

ω die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktio-

nen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterbestehen werden 

und 

ω der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchstabens i) 

günstig ist. 

5ŜǊ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎǎȊǳǎǘŀƴŘ ŜƛƴŜǊ !Ǌǘ ǿƛǊŘ ŀƭǎ αƎǸƴǎǘƛƎά betrachtet, wenn 

ω aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art 

ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und lang-

fristig weiterhin bilden wird, und 

ω das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit 

vermutlich abnehmen wird und 

ω ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhan-

den sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern. 

Die Anforderungen des kohärenten Netzwerks werden im Artikel 3 (1) skizziert: 

Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Be-

ȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αbŀǘǳǊŀ нлллά ŜǊǊƛŎƘǘŜǘΦ 5ƛŜǎŜǎ bŜǘȊ ōŜǎǘŜƘǘ ŀǳǎ DŜōƛŜǘŜƴΣ ŘƛŜ ŘƛŜ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ 

Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen, und 

muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natür-

lichen Verbreitungsgebiet gewährleisten. 

Der Artikel 1k präzisiert die Anforderungen an die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung: 

αDŜōƛŜǘ Ǿƻƴ ƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎάΥ DŜōƛŜǘΣ Řŀǎ ƛƴ ŘŜǊ ƻŘŜǊ ŘŜƴ ōƛƻƎŜƻƎǊŀǇƘƛǎŎƘŜƴ 

Region(en), zu welchen es gehört, in signifikantem Maße dazu beiträgt, einen natürlichen 

Lebensraumtyp des Anhangs I oder eine Art des Anhangs II in einem günstigen Erhaltungs-

zustand zu bewahren oder einen solchen wiederherzustellen und auch in signifikantem Maße 

zur Kohärenz des in ArtikŜƭ о ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ bŜǘȊŜǎ αbŀǘǳǊŀ нлллά ǳƴŘκƻŘŜǊ ƛƴ ǎƛƎƴƛŦƛƪŀƴǘŜƳ 

Maße zur biologischen Vielfalt in der biogeographischen Region beitragen kann. 

Im Artikel 6 wird darauf hingewiesen, dass in den besonderen Schutzgebieten Erhaltungsmaß-

nahmen zu definieren sind und das Verschlechterungsverbot zum Tragen kommt: 

(1) Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaß-

nahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in an-

dere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen 
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rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erforder-

nissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II ent-

sprechen, die in diesen Gebieten vorkommen. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutz-

gebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten so-

wie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern 

solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten. 

Im Artikel 11 wird darauf verwiesen, dass der Erhaltungszustand der Schutzgüter zu überwachen 

ist (= Monitoring):  

Die Mitgliedstaaten überwachen den Erhaltungszustand der in Artikel 2 genannten Arten 

und Lebensräume, wobei sie die prioritären natürlichen Lebensraumtypen und die prioritären 

Arten besonders berücksichtigen. 

Schlussendlich möchten wir noch auf den Artikel 18 verweisen, der die Mitgliedsstaaten auffor-

dert die notwendige Grundlagenforschung zu ermöglichen: 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern die erforderliche Forschung und die not-

wendigen wissenschaftlichen Arbeiten im Hinblick auf die Ziele nach Artikel 2 und die Ver-

pflichtung nach Artikel 11. Sie tauschen Informationen aus im Hinblick auf eine gute Koordi-

nierung der Forschung auf den Ebenen der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft. 

Für die Erstellung der Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung gibt es Kriterien, die 

im Anhang III der FFH-Richtlinie gelistet sind: 

Lebensräume: Repräsentativitätsgrad, eingenommene Fläche im Vergleich zur Gesamtfläche 

des betreffenden Lebensraumtyps im gesamten Hoheitsgebiet des Staates, Erhaltungsgrad 

der Struktur und der Funktionen des betreffenden natürlichen Lebensraumtyps, Wiederher-

stellungsmöglichkeit, Gesamtbeurteilung des Wertes des Gebietes für die Erhaltung des be-

treffenden natürlichen Lebensraumtyps. 

Arten: Populationsgröße und -dichte der betreffenden Art in diesem Gebiet im Vergleich zu 

den Populationen im ganzen Land, Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Ha-

bitatelemente und Wiederherstellungsmöglichkeit, Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vor-

kommenden Population im Vergleich zum natürlichen Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art, 

Gesamtbeurteilung des Wertes des Gebietes für die Erhaltung der betreffenden Art. 

Auf Basis dieser Kriterien sollen laut FFH-Richtlinie sämtliche Gebiete verzeichnet werden, die 

diese Schutzgüter beherbergen und im Sinne des Artikel 1k der FFH-Richtlinie einen signifikanten 

Beitrag zum kohärenten Netzwerk leisten könnten. 

Hinzu kommt, dass die Auswahl der Schutzgebiete rein nach fachlichen Kriterien erfolgen muss, 

ein Umstand dem auch in mehreren Urteilen des EuGH Rechnung getragen worden ist. Eine sehr 

fundierte Begründung findet sich im Fall C-371/98: 

Χ !ƴƎŜǎƛŎƘǘǎ ŘŜǊ ¢ŀǘǎŀŎƘŜΣ Řŀǎǎ Ŝƛƴ aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘΣ ǿŜƴƴ ŜǊ ŘƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ [ƛǎǘŜ ŘŜǊ DŜōƛŜǘŜ 

erstellt, nicht genau und im Einzelnen wissen kann, wie die Situation der Habitate in den 

anderen Mitgliedstaaten ist, kann er nicht von sich aus wegen Anforderungen von Wirt-

schaft, Gesellschaft und Kultur oder wegen regionaler und örtlicher Besonderheiten Gebiete 

ausnehmen, denen auf nationaler Ebene erhebliche ökologische Bedeutung für das Ziel der 

Erhaltung zukommt, ohne damit die Verwirklichung dieses Ziels auf Gemeinschaftsebene zu 

gefährden. 
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Ebenfalls zu betonen ist, dass die Lebensraum-Schutzgüter natürliche Elemente der ausgewie-

senen Schutzgebiete sein müssen. Für die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie spielen die 

biologischen Eigenschaften der Organismen (Populationsbiologie, Ausbreitung, Reproduktion) 

eine entscheidende Rolle. Weiters wird in der Richtlinie ausgeführt, dass im Rahmen der Land-

nutzungs- und Entwicklungspolitik die Pflege von Landschaftselementen, die von ausschlagge-

bender Bedeutung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu fördern ist.  

Wenn man diese wesentlichen Eckpunkte der FFH-Richtlinie analysiert, dann wird man zum 

Schluss kommen, dass wesentliche Grundvoraussetzungen zur Umsetzung der FFH-Richtlinie 

nicht erfüllt worden sind. So wäre es zweifelsfrei nötig gewesen, dass seit dem Inkrafttreten der 

FFH-Richtlinie in Österreich im Jahr 1995 breit angelegte Erhebungen betreffend der notwendi-

gen Schutzgut-Parameter auf Bundesländerebene hätten durchgeführt werden müssen. Dies 

wurde zumindest in der Breite verabsäumt, so dass abseits der in einzelnen Ländern durchge-

führten Biotopkartierungen kaum flächendeckende Erhebungen vorgenommen wurden. Auf 

fachlicher Ebene stellt sich nun das Problem, dass eine naturschutzfachlich nachhaltige Auswahl 

an Europaschutzgebieten nur erschwert bzw. bei gewissen Organismengruppen oder speziellen 

Lebensraumtypen momentan gar nicht möglich ist.  

Für erhebliche qualitative Einbußen sorgen nicht nur die Erhebungsmängel, sondern auch der 

Umstand, dass die derzeit diskutierte Gebietskulisse in wesentlichen Teilen auf der sogenannten 

α{ŎƘŀǘǘŜƴƭƛǎǘŜά ōŀǎƛŜǊǘ. Auch wenn im Rahmen dieser α{ŎƘŀǘǘŜƴƭƛǎǘŜά ȊŀƘƭǊŜƛŎƘŜ 9ȄǇŜǊǘŜƴ Ŝƛƴπ

gebunden worden sind, so konnte dadurch zumindest in der Breite keineswegs der Mangel an 

gezielt erhobenen Schutzgutdaten ausgeglichen werden. Ebenfalls problematisch ist, dass viele 

Nominierungen nicht auf fachlicher Basis erfolgt sind. Im Zuge neuer Gebietsmeldungen werden 

gemäß den Vorgaben sämtliche Schutzgüter, unabhängig von ihrer Relevanz, im Standarddaten-

bogen gelistet. Dies bedeutet, dass bei manchen Schutzgütern die bedeutendsten Vorkommen 

trotz der klaren Kriterien im Anhang III der FFH-Richtlinie nie in den NƻƳƛƴƛŜǊǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎ Ŝƛƴπ

ōŜȊƻƎŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǎƛƴŘΦ !ƭǎ 9ȄǘǊŜƳōŜƛǎǇƛŜƭ ǎŜƛ ŀǳŦ ŘƛŜ «ōŜǊƎŀƴƎǎƳƻƻǊŜ ό[w¢ тмплύ ǾŜǊǿƛŜǎŜƴ όǾƎƭΦ 

6.4). 

Das Schutzkonzept der FFH-Richtlinie differenziert ausgesprochen stark zwischen dem Arten-

schutz (Anhang IV) und Gebietsschutz (Anhang I, II). Für die Schützgüter des Anhangs I und II der 

FFH-Richtlinie bedeutet dies, dass das nationale Schutzgebietsnetzwerk (= Gebietsschutz) so 

konzipiert sein muss, dass es den Intentionen der FFH-Richtlinie Rechnung trägt. Die entschei-

dende Frage für den Nominierungsprozess ist daher, ob das bereits vorhandene Schutzgebiets-

system es ermöglicht, die natürlichen Lebensräume des Anhangs I und die Populationen der 

Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II in einem günstigen Erhaltungszustand im Sinne der FFH-

Richtlinie zu erhalten oder diesen wiederherzustellen. Besonders bei jenen Schutzgütern, die 

sich in einem schlechten Erhaltungszustand befinden, sollte man sich die Frage stellen, ob man 

es sich leisten kann, ein Vorkommen nicht in das Schutzgebietsnetzwerk zu integrieren, wenn 

man bedenkt, dass abseits der Schutzgebiete für die Mehrzahl der Schutzgüter kein fokussiertes 

Managementprogramm wirksam ist. Auch muss daran erinnert werden, dass das Jahr 19951 her-

anzuziehen ist, um die Referenzwerte zur Bewertung des Erhaltungszustandes auf Ebene der 

biogeografischen Regionen zu definieren. Demnach ist es in manchen Fällen nicht ausreichend 

nur die aktuellen signifikanten Populationen bei den Betrachtungen einzubeziehen, sondern 

auch den Blick auf jene Schutzgutvorkommen zu richten, deren Erhaltungszustand sich seit 1995 

deutlich vermindert hat oder deren Erhaltungszustand generell als schlecht zu beurteilen ist. 

                                                           
1 Vgl. EVANS & ARVELA (2011): Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. - Ex-
planatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012. 
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Aus all diesen Gründen ist es entscheidend, die fachlich korrekte Gebietskulisse zu nominieren, 

um dem Kern der FFH-Richtlinie, dem Konzept des günstigen Erhaltungszustandes, gerecht zu 

werden. Leider wird über diese zentralen Fragestellungen nicht ausreichend diskutiert, wodurch 

der Prozess nicht nur unnötig in die Länge gezogen wird, sondern auch sehr viel Zeit verloren 

geht, um nach 20 Jahren verstärkt von der Planungs- in die entscheidende Umsetzungsphase zu 

kommen. 

Dennoch möchten wir betonen, dass das Bundesland Salzburg im österreichweiten Vergleich 

relativ früh damit begonnen hat, bekannte Wissenslücken abzubauen und zumindest Grundin-

formationen über weniger bekannte Organismengruppen zu sammeln. Allerdings wurde prak-

tisch nie der zur naturschutzfachlich nachhaltigen Ausweisung notwendige Wissensstand er-

reicht. Es gibt nur wenige Ausnahmen wie beim LRT 7240 (Alpine Schwemmländer), bei der 

Sumpfgladiole (Gladiolus palustris) oder auch beim Firnisglänzenden Sichelmoos (Hamatocaulis 

vernicosus), wo eine naturschutzfachlich nachhaltige Ausweisung von Schutzgebieten möglich 

ist. Bemerkenswerter Weise handelt es sich in diesen Fällen durchwegs um Schutzgüter, deren 

Erforschung maßgeblich von ehrenamtlichen Bemühungen getragen oder zumindest initiiert 

worden ist. 

Das Bundesland Salzburg hat bereits in den 1990er-Jahren einige zum Teil große Europaschutz-

gebiete ausgewiesen, die überwiegend bereits nationale Schutzgebiete waren. Auch wenn diese 

ersten Europaschutzgebiete einen bedeutenden Beitrag zum Naturschutz in Salzburg leisten, 

darf man nicht vergessen, dass am Anfang die Nominierung von Schutzgütern auf Basis einer 

unzureichenden Datenlage erfolgte. Man war sich möglicherweise zu Beginn des europäischen 

Artenschutzes über die Tragweite der Nominierungen (Verschlechterungsverbot etc.) gar nicht 

bewusst, so dass heute die offensichtlichen Mängel der ersten Nominierungen zu Tage treten 

(vgl. Tabellenanhang). Dies hat zur Folge, dass für einige Arten und Lebensraumtypen  nicht die 

ōŜǎǘŜƴ DŜōƛŜǘŜ ƴƻƳƛƴƛŜǊǘ ǿƻǊŘŜƴ ǎƛƴŘΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŜƛƴƛƎŜ {ŎƘǳǘȊƎǸǘŜǊ ƳŜƘǊ ƻŘŜǊ ǿŜƴƛƎŜǊ αƳƛǘƎŜπ

ƴƻƳƳŜƴά ǿƻǊŘŜƴ ǎind. In der vorliegenden Studie finden sich darüber hinaus mehrere Schutz-

güter, bei denen ein großer Anteil an den gemeldeten Gebieten fachlich nicht korrekt ist (vgl. z. 

B. 5.1.1, 5.8.2, 6.5). Die Standarddatenbögen gehören demnach sowohl auf eine einheitliche 

Bewertung als auch auf die Korrektheit der Nominierungen überprüft, wie z. B. die fehlerhaften 

Standarddatenbögen des AT3210001 (Hohe Tauern, Salzburg) oder des AT3201014 (Wallersee, 

Wenger Moor) verdeutlichen. Aus diesem Grund ist eine wissenschaftliche Überprüfung sämtli-

cher Gebietsmeldungen von Nöten, da das Land Salzburg mit der Nominierung von Schutzgütern 

eine Erhaltungsverpflichtung eingegangen ist. 

Während in den Hochlagen Salzburgs große Schutzgebiete ausgewiesen worden sind, kommt es 

in den tieferen Lagen des Bundeslandes infolge der vielfältigen Nutzungskonflikte oft zu Mini-

mal-Varianten. Zusätzlich weisen diese Gebiete keine bis eine völlig unzureichende Pufferzone 

auf, so dass Konflikte auf lange Zeit vorprogrammiert sind und die langfristige Sicherung des 

Erhaltungszustandes der Schutzgüter unsicher bis unmöglich wird. Zusätzlich gibt es auch durch 

das aktuelle Vertragsverletzungsverfahren Tendenzen, Grundlagenerhebungen auf das beste-

hende Schutzgebietsnetzwerk bzw. die im Mahnschreiben genannten Gebiete zu konzentrieren 

oder sogar zu beschränken. Dass Erhebungen für ein erfolgreiches Schutzgebietsmanagement 

notwendig sind, steht völlig außer Frage, allerdings müssen auch abseits des Schutzgebietsnetz-

werks Grundlagendaten erhoben werden, wenn wir erfolgreich gegen den Biodiversitätsverlust 

und der Verschlechterung der Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und Arten vorgehen 

wollen. Besonders dramatisch ist die Entwicklung im Salzburger Flachgau, wo empfindliche Ar-

ten immer mehr zum Alpenrand abgedrängt werden und wir seit 20 Jahren konstant eine Ab-

nahme der Insekten-, Amphibien- und Pflanzenpopulationen beobachten müssen. 
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3 Ausblick 

Sowohl die Nominierung als auch das Design der Schutzgebiete entscheidet über den langfristi-

gen Erfolg des Natura-2000-Netzwerkes. In Anbetracht dieser großen Herausforderung wün-

schen wir uns als Experten, dass wir mit den Entscheidungsträgern des Landes Salzburgs näher 

zusammenrücken und gemeinsam eine Strategie entwickeln, um einen erfolgreichen Biotop- 

und Artenschutz betreiben zu können. Mit der Einladung zu einem Naturschutzinformations-

nachmittag für NGOs hat das Amt der Salzburger Landesregierung dankenswerter Weise bereits 

einen Schritt in diese Richtung gemacht. Wir sind jedoch geschlossen der Meinung, dass sich am 

Prozess im Allgemeinen etwas ändern muss, um die großen Herausforderungen im Sinne des 

Naturschutzes abarbeiten zu können. Daher ist es notwendig, dass ein ständiges Gremium ein-

gesetzt wird, wo alle Beteiligten gewisse Pflichten aber auch Rechte erhalten, um dann gemein-

sam ein Gesamtkonzept im Sinne der heimischen Natur zu entwickeln. Unter Einbeziehung der 

Natura-2000-Experten der NGOs sollte dieses Konzept im Anschluss der Europäischen Kommis-

sion ŀƭǎ ŜƛƴŜ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ α{ŀƭȊōǳǊƎŜǊ batura-2000-{ǘǊŀǘŜƎƛŜά ǾƻǊƎŜƭŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Momentan ist es aufgrund des Vertragsverletzungsverfahrens so, dass nur jene Schutzgüter be-

handelt werden, die auch von der Europäischen Kommission gefordert werden. Es wird nicht 

überprüft, ob auch bei anderen Arten und Lebensraumtypen ein zwingender Handlungsbedarf 

besteht. Durch diese Vorgehensweise geht jegliche Synergie verloren und letztlich wird der Pro-

zess nur in die Länge gezogen. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass eine umfassende Über-

prüfung aller zur Verfügung stehenden Daten erfolgt, um Detailanalysen zu sämtlichen Schutz-

gütern durchführen zu können. Nur auf diesem Wege erscheint es uns möglich zu sein, dass wir 

auf der Basis einer nachhaltigen Schutzgebietskulisse von der Nominierungsphase in die Umset-

zungsphase kommen und somit auch die für die Wirtschaft notwendige Planungssicherheit her-

gestellt wird. Geschieht dies nicht, dann werden die Probleme in die Zukunft verlagert und der 

Prozess vermutlich noch sehr lange Zeit dauern, was sicherlich nicht im Interesse aller Beteilig-

ten ist. 

Seit dem Entstehen der Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur im Jahr 2002 hat sich der 

Wissensstand über die Verbreitung der unterschiedlichen Arten über alle Organismengruppen 

hinweg deutlich verbessert. Zusätzlich sind viele aktuelle Studien entstanden, die unsere Kennt-

nis über die Verbreitung der einzelnen Schutzgüter erweitert haben. Insbesondere der Umstand, 

dass in der Biodiversitätsdatenbank das Fachwissen und die Forschungsergebnisse der wissen-

schaftlichen Arbeitsgemeinschaften des Landes zusammengetragen und archiviert werden, 

macht Salzburg in vielfacher Hinsicht zu einem der besterforschten Bundesländer. Was fehlt  

oder zumindest deutlich verbesserungsbedürftig ist, sind jedoch spezifische und wissenschaft-

lich fundierte Untersuchungen zu den Natura-2000-Schutzgütern. Daher ist die Zusammenstel-

lung der Daten noch teilweise unvollständig und besonders bei den Lebensraumtypen ehren-

amtlich nicht zu bewerkstelligen. Einer zukünftigen verbesserten Kooperation steht jedoch von 

Seiten der wissenschaftlichen Fachkräfte nichts im Wege. Vorliegende Studie ist auch als Ansatz 

für diese verbesserte Kooperation zu sehen.  

Die Artikel 6 und 11 der FFH-Richtlinie weisen sehr eindringlich darauf hin, dass sowohl das Ma-

nagement als auch ein Monitoring der Schutzgüter notwendig ist, um dem Konzept des günsti-

gen Erhaltungszustandes und somit dem europäischen Naturerbe gerecht zu werden. Im Bereich 

der Managementpläne und deren Umsetzung geht ebenfalls viel Zeit verloren. Ein Monitoring 

im Sinne des Artikels 11 der FFH-Richtlinie fehlt auf Landesebene nach unserem Wissen zur 

Gänze. Aus fachlicher Sicht sind jedoch empirische Daten zwingend notwendig, um die richtigen 
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Weichen und auch Prioritäten in der Umsetzung zu stellen. Daher sollten sowohl das Manage-

ment und Monitoring2 ebenfalls ein zentraler Bestandteil der Diskussionen sein. 

Den großen Herausforderungen im Bereich des nationalen und europäischen Naturschutzes 

können wir nur gerecht werden, wenn der finanzielle und personelle Einsatz deutlich erhöht 

wird. Dies gilt keineswegs nur für die Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten und deren 

Umsetzung. Auch in der Naturschutzabteilung selbst dürfte man ς soweit wir informiert sind ς 

kaum die Ressourcen zur Verfügung haben, um die offenkundigen Probleme zeitnah und mit der 

notwendigen Qualität abarbeiten zu können. Darüber hinaus erachten wir es als besonders 

wichtig, dass man aufgeschlossenen Grundbesitzern auch eine adäquate Entschädigung anbie-

ten kann, da ansonsten der Nominierungsprozess weiter ins Stocken geraten wird. Die Einrich-

tung eines speziellen Fördertopfes erscheint hier angebracht zu sein. 

Von überragender Bedeutung ist weiters, dass der Naturschutz und auch das Thema Natura-

2000 künftig medial positiv besetzt werden, denn die ständig negativen Schlagzeilen und Wort-

meldungen zerstören konstant dieses wichtige Zukunftsthema. Wir können stolz auf unsere Na-

tur und Heimat sein und es ist unsere Pflicht diese für die nächsten Generationen auch im Sinne 

der EU-Grundrechtscharta zu erhalten. 

4 Methodik 

Die Auswahl der in der gegenständlichen Studie behandelten Schutzgüter erfolgte entsprechend 

der Expertise des Autorenteams und ist nicht vollständig. Abgesehen von Apium repens und As-

plenium adulterinum3 sowie den beiden Gruppen der Fledermäuse4 und der Fische5 wurden je-

doch alle in Salzburg bekannten Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie behandelt. 

Als Datengrundlagen diente primär die Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur. Der Daten-

bestand jeder Art wurde auf seine Plausibilität und Vollständigkeit hin überprüft und gegebe-

nenfalls durch noch nicht digitalisierte Beobachtungen aus der Fachliteratur oder privaten Da-

tenbeständen ergänzt. 

                                                           
2 Gemäß Artikel 12 der FFH-Richtlinie besteht auch ein Überwachungsgebot für die Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie. 
3 Für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit des Vorkommens von Asplenium adulterinum bei Unterfelben 
sei auf die fachlich äußerst fundierte naturschutzfachliche Stellungnahme von Mag. Günther Nowotny 
verwiesen, der wir nichts hinzufügen können.  
4 Zum allgemeinen Bedarf der Ausweisung weiterer Schutzgebiete für Fledermäuse in Österreich und Salz-
burg siehe z.B. PROTECT (2012). 
5 PROTECT (2012) weist z. B. darauf hin, dass Salzburg für den Perlfisch (Rutilus meidingeri) kein entspre-
chendes Schutzgebiet ausgewiesen hat, die Art besitzt jedoch im Wolfgangsee eine österreichweit bedeu-
tende Population (vgl. auch SCHMALL & RATSCHAN 2010). 

Literatur: 

NOWOTNY, G. (2013): bŀǘǳǊŀ нлллΣ ±ŜǊǘǊŀƎǎǾŜǊƭŜǘȊǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ DǊǸƴǎǇƛǘȊƛƎŜǊ {ǘǊŜƛŦŜƴŦŀǊƴ όAsplenium adulterinum) 
naturschutzfachliche Grundlagen ς Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 13, Naturschutz, naturschutzfach-
liche Stellungnahme, 7 S. 

PROTECT όнлмнύΦ ±ƻǊǎŎƘƭŅƎŜ ŦǸǊ CCIπbŀŎƘƴƻƳƛƴƛŜǊǳƴƎŜƴ ƛƴ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘΦ ¢Ŝƛƭ LΥ !ǊǘŜƴΦ tǊƻǘŜŎǘΦ bŀǘǳǊ-, Arten und Land-
schaftsschutz. 70S. 

SCHMALL, B. & RATSCHAN, C. (2010): Artinformation Perlfisch Rutilus meidingeri (HECKEL 1851). Bearbeitungsstand: 11. 
Jänner 2010. In: BRUNKEN, H., BRUNSCHÖN, C., SPERLING, M. & WINKLER, M.: Digitaler Fischartenatlas von Deutschland und 
Österreich. Eine ichthyologische Informations- und Kommunikationsplattform. - Hrsg. Gesellschaft für Ichthyologie 
e.V. World Wide Web electronic publication. www.fischfauna-online.de [13.04.2016] 
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass für einzelne Arten noch Daten in Form nicht publi-

zierter Gutachten existieren, die noch nicht in der Biodiversitätsdatenbank erfasst wurden. Die 

vorliegenden Verbreitungskarten entsprechen jedoch dem derzeitigen Wissensstand der Auto-

ren. 

Die bei den Schutzgütern angeführǘŜƴ αŜǊƎŅƴȊŜƴŘŜƴ {ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜά sind als Vorschlagsliste und 

Diskussionsgrundlage zu verstehen und entsprechen auf Basis des derzeitigen Wissensstandes 

den Kriterien im Anhang III der FFH-Richtlinie. Bei einzelnen Schutzgütern gehen wir jedoch da-

von aus, dass aufgrund des ungünstigen Erhaltungszustandes möglichst alle Vorkommen im 

Schutzgebietsnetzwerk zu erfassen sind oder zumindest durch ein Management gesichert wer-

den müssen. Auf eine genaue geographische Abgrenzung dieser Gebiete wurde gezielt verzich-

tet, da hierfür weiterführende Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg not-

wendig sind. 

In den Verbreitungskarten sind lediglich jene Schutzgutvorkommen in FFH-Gebieten mit einem 

roten Punkt markiert, die signifikante Vorkommen aufweisen und dementsprechend im jeweili-

gen Standarddatenbogen geführt werden. Beobachtungspunkte außerhalb von FFH-Schutzge-

bieten oder nicht signifikante Vorkommen innerhalb der FFH-Gebiete wurden einheitlich gelb 

dargestellt. Neben den Verbreitungspunkten wurden auch die für die jeweilige Art ausgewiese-

nen FFH-Schutzgebiete abgebildet (Stand 2016). 

Es wurden nur Daten seit 1995 berücksichtigt. Dies bedeutet, dass möglicherweise noch beste-

hende Vorkommen von z. B gewissen Käfer- oder Moosarten in den Karten nicht dargestellt 

werden. Aus fachlicher Sicht sind diese Verbreitungsdaten besonders hinsichtlich etwaiger No-

minierungen jedoch als überaltert zu bezeichnen. 

Alle Karten wurden mit QGIS erstellt und basieren auf dem Höhenmodell und Bezirksgrenzen 

von SAGIS (Land Salzburg). Auf den Karten finden sich zudem die Grenzen der Biogeographi-

schen Regionen der EU, sowie die, der EU-Kommission bekannte, gerasterte Artikel 17-Verbrei-

tung der jeweiligen Art (Berichtsperiode 2007-2012). 

Bei den ausgewählten Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie wurde auf eine kar-

tographische Darstellungen verzichtet, da hierfür nicht sämtliche Verbreitungsdaten zur Verfü-

gung stehen und eine entsprechende Auswertung den zeitlichen Rahmen dieser Studie überstie-

gen hätte. 

Um Synergieeffekte bei der Schutzgebietsausweisung zu nutzen, wurde zudem ausgewertet bei 

welchen der Gebietsvorschläge mehrere Anhang-II-Arten profitieren (vgl. Tabellenanhang). 



 

13 

 

5 Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

5.1 Amphibien 

5.1.1 Bombina variegata, 1193 (Gelbbauchunke) 

Lebensraumansprüche 

Die Gelbbauchunke ist eine extreme Pionierart, die zur Reproduktion auf (temporäre) Kleinge-

wässer in frühen Sukzessionsstadien und damit wie keine andere Amphibienart auf dynamische 

Lebensräume angewiesen ist. In Salzburg werden Tümpel, Teiche und Pfützen und vor allem 

anthropogen geschaffene Gewässer wie Wagenspuren besiedelt. Darüber hinaus entstehen 

auch auf erdoffenen Deponie- und Abbauflächen sowie sonstigen Ruderalstrukturen immer wie-

der großflächige Kleingewässernetze, die der Gelbbauchunke als Lebensraum dienen. 

Als Landlebensraum nutzt die Gelbbauchunke in Salzburg neben feuchten und strukturreichen 

Wald- und Waldrandbereichen auch Sekundärlebensräume wie Abbaugebiete, Baugruben und 

Deponien. Dies begründet sich darin, dass an solchen Standorten noch ausreichend grabfähige 

Böden und Strukturen vorhanden sind, in denen sich die Tiere frostfrei verstecken können. 

Verbreitung in Salzburg 

¶ Datenquelle: Biodiversitätsdatenbank Haus der Natur Salzburg 
¶ Beobachtungen Land Salzburg gesamt (seit 1995): 1.209 
¶ Beobachtungen innerhalb von FFH-Schutzgebieten (seit 1995): 131 
¶ Höhenverbreitungs-Schwerpunkt: 380-1.100 m (in Ausnahmen über 1.400 m) 

Die Gelbbauchunke ist in Salzburg montan verbreitet. Ihre Verbreitungsschwerpunkte liegen in 

den Hügel- und Bergwäldern des Alpenvorlands, in den Hangwäldern der nördlichen Kalkalpen, 

sowie in den Hängen und Talböden des Salzach- und Saalachtales. 

Abb. 1: Die Gelbbauchunke benötigt temporäre Kleingewässer wie Wagenspuren. 
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Gefährdung 

Artikel-17-Bericht (2007-2012): alp: U1x/ kont: U1- 

Rote Liste Salzburg (KYEK & MALETZKY 2006): Endangered ς Stark Gefährdet 

Rote Liste Österreich (GOLLMANN 2007): Vulnerable ς Verletzlich 

Die Gelbbauchunke ist in Salzburg vor allem durch den Verlust von geeigneten Laichgewässern 

und fehlender Lebensraumdynamik bedroht. Die Hauptgefährdungsfaktoren sind: 

1. Absenkung des Grundwasserspiegels und Drainagierung der Landschaft 

2. Trockenlegungen und Fließgewässerverbauung 

Abb. 2: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Bombina variegata im Bundesland Salzburg. 



 

15 

 

3. Verfüllung von Kleinstgewässern entlang von Wegen 

4. Rekultivierung von Abbaugebieten 

5. Intensivierung der Landwirtschaft 

Erhebungsqualität 

Tabelle 1: Erhebungsqualität von Bombina variegata im Bundesland Salzburg (+++ gute Abdeckung, ++ 
mäßige Abdeckung, + schlechte Abdeckung). 

Kartierung  Zitat 

Systematische Kartierung landesweit KYEK & MALETZKY (2012) 

Systematische Gebietskartierung 
LAUSS (2011), MALETZKY & RIEDL (2013), LAUSS 
& MALETZKY (2014), MALETZKY (2015) 

Datenlage inkl. Streudaten +++ 

Abdeckung der Schutzgebiete 

Tabelle 2: FFH Schutzgebiete, in denen Bombina variegata im Standarddatenbogen geführt wird. 

FFH Gebiet BIO POP EHZ ISO GLOB Art vorhanden 

AT3201014 Wallersee, Wenger Moor kon C C C C Ja 

AT3205021 Obertauern-Hundsfeldmoor alp C C B C Nein 

AT3206007 Bluntautal alp D    Nein 

AT3210001 Hohe Tauern, Salzburg alp C B C B Nein 

AT3211012 Kalkhochalpen, Salzburg alp C B C C Nein 

AT3223000 Salzachauen, Salzburg kon D    Nicht signifikant 

AT3227000 Untersberg-Vorland alp C B C B Ja 

Die Gelbbauchunke wird in Salzburg im Standarddatenbogen von vier alpinen FFH-Schutzgebie-

ten geführt, in denen sie nie nachgewiesen wurde und in denen sie in der Mehrzahl aufgrund 

ihrer Höhenverbreitung gar nicht vorkommen kann. 

In drei davon (Kalkhochalpen, Hohe Tauern und Obertauern-Hundsfeldmoor) wird ihr Bestand 

fälschlicherweise sogar als signifikant (C) eingestuft. Die Art ist aus den Standarddatenbögen 

dieser Schutzgebiete zu streichen. In weiteren zwei Gebieten sind die Vorkommen gemäß der 

Standarddatenbögen nicht signifikant (Salzachauen, Salzburg; Bluntautal), so dass lediglich das 

AT3201014 (Wallersee, Wenger Moor) und das AT3227000 (Untersberg-Vorland) als gültige No-

minierungen bei der Evaluierung des Schutzgebietsnetzwerkes berücksichtigt werden können. 

Im Vogelschutzgebiet Weidmoos kommt die Gelbbauchunke zwar vor, hier wird im Standardda-

tenbogen jedoch fälschlicherweise die Rotbauchunke (Bombina bombina) geführt. 

Vorschlag für ergänzende Schutzgebiete 

1. Die für den Kammmolch bereits im Mahnschreiben der EU geforderte Erweiterung des 

FFH-Gebiets Salzachauen auf die unteren Flanken des Haunsberges, deckt teilweise 

auch ein bedeutendes Gelbbauchunken-Vorkommen ab. Für die Gelbbauchunke ist das 

für den Kammmolch vorgesehene Erweiterungsgebiet zusätzlich auszuweiten. 

2. In der ehemaligen Lehmgrube Lukasedt (Gemeinde Nussdorf) befindet sich eines der 

größten Gelbbauchunken-Vorkommen im Salzburger Alpenvorland. 



 

16 

 

3. Die Waldbereiche an den Hangflanken des Kolomansbergs (Gemeinden Henndorf und 

Neumarkt). 

4. Die Soriatbrüche (Gemeinde Koppl) am Nordhang des Nocksteins, sowie dazugehörige 

Landlebensräume. 

5. Die aus botanischer und entomologischer Sicht sinnvolle Erweiterung des FFH-Gebiets 

Untersbergvorland nach Nordosten (Zusammenschluss bŀǘǳǊŀ нллл DŜōƛŜǘŜ α¦ƴǘŜǊǎπ

berg-±ƻǊƭŀƴŘά ǳƴŘ α{ǘǊŜǳǿƛŜǎŜ ŀƳ {ŀƭȊǿŜƎάύ ŘŜŎƪǘ ŀǳŎƘ DŜƭōōŀǳŎƘǳƴƪŜƴ-Habitate ab. 

6. Die Reste der Feuchtgebiete im Oberpinzgauer Salzachtal. 

7. Die Feuchtlebensräume in Lofer Bairau, St. Martin Strohwolln und St. Martin Zenau. 

Abb. 3: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Bombina variegata im nördlichen Salzburg. 
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5.1.2 Triturus cristatus, 1166 / Triturus carnifex, 1167 (Kammmolch) 

Im Bundesland Salzburg kommen sowohl Nördlicher Kammmolch (Triturus cristatus) als auch 

Alpenkammmolch (Triturus carnifex) vor. Die beiden Arten sind jedoch nur molekularbiologisch 

sicher voneinander zu unterscheiden und hybridisieren in Salzburg darüber hinaus miteinander 

(vgl. MALETZKY 2007). Die Kammmolche werden im Folgenden daher gemeinsam behandelt. 

Lebensraumansprüche 

Für den Kammmolch, der als Wassermolch vergleichsweise lang am Wasser bleibt, spielen die 

Laichgewässer zur Reproduktion und als Lebensraum eine essentielle Rolle. Der Kammmolch 

besiedelt bevorzugt naturnahe Teiche mit einer Fläche von mindestens 50 m² und einer Tiefe 

von über 50 cm. Die Bandbreite der Gewässer reicht von Tümpeln über naturnahe Teiche bis hin 

zu vegetationsreichen Weihern (Lugingersee bei Bergheim/Anthering). Günstig ist das Vorliegen 

mehrerer geeigneter Gewässer (vgl. Vorkommen Haunsberg, Bürmoos und Koppl). Nachweise 

im Landlebensraum sind selten, aber das Umfeld der Gewässer gibt einen Hinweis auf die Aus-

stattung. 

Der Landlebensraum des Kammmolches setzt sich aus offenem Grünland und Laub-Nadel-

Mischwald zusammen. Die größten in Salzburg bekannten Populationen leben an Gewässern in 

kleinräumig strukturierten, halboffenen mit Wiesen oder Sträuchern durchsetzten Waldstruktu-

ren, in denen das direkte Umland der Gewässer nur extensiv landwirtschaftlich genutzt wird. 

Verbreitung in Salzburg 

¶ Datenquelle: Biodiversitätsdatenbank Haus der Natur Salzburg 
¶ Datensätze Land Salzburg gesamt (seit 1995): 315 
¶ Datensätze innerhalb FFH-Schutzgebiete (seit 1995): 46 

Der Verbreitungsschwerpunkt in Salzburg liegt im Norden des Landes im Flachgau. Hier überla-

gern sich die Vorkommen von Triturus cristatus und Triturus carnifex (vgl. MALETZKY et al. 2007). 

Abb. 4: Der Kammmolch benötigt naturnahe, fischfreie Teiche in strukturreichen Landlebensräumen. 
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Gefährdung 

Artikel-17-Bericht (2007-2012): Triturus cristatus: alp: U1x / kont: U2x; Triturus carnifex: alp: U1- 

/ kont: U1x 

Rote Liste Salzburg (KYEK & MALETZKY 2006): Triturus cristatus s.l.: CR Critically Endangered ς vom 

Aussterben bedroht 

Rote Liste Österreich (GOLLMANN 2007): Triturus cristatus: EN Endangered ς stark gefährdet; Tri-

turus carnifex: VU Vulnerable ς gefährdet 

  

Abb. 5: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Triturus cristatus s. lato im Bundesland Salz-
burg. 
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Die derzeitige Hauptgefährdung setzt sich aus folgenden Umständen zusammen:  

1. die Zerstörung von Laichgewässern durch Verfüllung bzw. Verlandung 

2. der Besatz mit Fischen 

3. die Zerschneidung der Lebensräume durch den Straßenverkehr und die daraus resultie-

rende fehlende Vernetzung von besiedelten Standorten. An 10-20% der mit Amphibien-

zäunen im Land Salzburg gesicherten Straßenabschnitte, werden Kammmolche regis-

triert.  

4. intensive Wiesenbewirtschaftung und daraus resultierendes Fehlen von Verbindungs-

strukturen (Hecken, Hochstaudenfluren, gestufte Waldränder, bachbegleitende Struk-

turen, Sumpfzonen)  

5. Schutzgebiete liegen für den eher wanderschwachen Kammmolch viel zu weit vonei-

nander entfernt  

6. geringe Populationsgrößen 

7. starke geographische und erkennbare genetische Isolation vieler Vorkommen 

8. vermutlich auch Prädation durch Wildschweine 

Erhebungsqualität 

Tabelle 3: Erhebungsqualität von Triturus cristatus /  Triturus carnifex im Bundesland Salzburg (+++ gute 
Abdeckung, ++ mäßige Abdeckung, + schlechte Abdeckung). 

Kartierung  Zitat 

Systematische Kartierung landesweit ς 

Systematische Gebietskartierung 
MALETZKY A. (2007); KYEK, et al. (2014), WER-

NER et al. (1993) 

Datenlage inkl. Streudaten ++ 

Abdeckung der Schutzgebiete 

Tabelle 4: FFH Schutzgebiete, in denen Triturus cristatus /  Triturus carnifex im Standarddatenbogen ge-
führt wird. 

FFH Gebiet BIO POP EHZ ISO GLOB Art vorhanden 

AT 3223000 Salzachauen, Salzburg kon D - - - Nein 

AT 3228000  Bürmooser Moor kon C B C A Ja 

Die Art ist in Salzburg nur in zwei Schutzgebieten genannt, wobei sie im Schutzgebiet Salzach-

auen bislang nicht nachgewiesen wurde. Im Schutzgebiet Bürmooser Moor ist eine große Popu-

lation vorhanden. 
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Nachnominierungsbedarf laut EU Mahnschreiben 

Da nur 50% der zwei ausgewiesenen Natura 2000 Gebiete tatsächlich besiedelt sind, besteht 

Handlungsbedarf weitere Gebiete auszuweisen. 

1. Erweiterung des Natura-2000-Gebiets AT322300 auf die Grenzen des Vogelschutzgebie-

tes AT3209022 (Salzburg) 

2. Erweiterung des FFH Gebietes Salzachauen auf die unteren Flanken des Haunsberges, 

die eine der größten Kammmolchpopulationen des Landes Salzburg beherbergen 

Vorschlag für ergänzende Schutzgebiete 

1. Gemeinde Koppl/Guggenthal: Eisteiche am alten Bräuhaus (Zufahrt zum Gaisberg) und 

die dazugehörigen Landlebensräume im Süden am Fuß des Heuberges und im Norden 

die Waldbestände entlang des Alterbaches. Dem Stand der Technik entsprechende dau-

erhafte Schutzmaßnahmen an den Straßen sind installiert. 

2. Die Hangflanken am Nockstein (Gemeinden Koppl) im Bereich der Soriatbrüche inkl. der 

dazugehörigen Landlebensräume 

Abb. 6: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Triturus cristatus s. lato im nördlichen Salzburg. 
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3. Das Koppler Moor (Gemeinde Koppl): die beiden Hauptlaichgewässer und die dazuge-

hörigen Landlebensräume  

4. Blinklingmoos-Gschwendtner Wiesen: eine für Salzburger Verhältnisse mittelgroße und 

als einzige wirklich Triturus carnifex zuordenbare Population 

5. Ameisensee (Gemeinde Abtenau): Das Gewässer und der dazugehörige Landlebens-

raum 
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5.2 Blütenpflanzen 

5.2.1 Botrychium simplex, 1419 (Einfache Mondraute) 

 

Lebensraumansprüche 

Als Wuchshabitate von Botrychium simplex werden in der Literatur durchaus recht unterschied-

liche Lebensräume angegeben. So werden quellige oder anmoorige Magerrasen oder Moorwie-

sen in den Alpen (MELZER 1990; HORN & KORNECK 2003) bzw. in Skandinavien (FAHRAEUS 1981; 

ENGAN 2001), grasige Dünentäler (Norderney, Ostfriesische Inseln, BUCHENAU 1896), kurzrasige 

Driften an Seeufern (WARNSTORF 1871) sowie auch Sekundärstandorte in Sandgruben (SCHNEIDER 

1891), Bahnböschungen (HEROT 1906) und alte Bergwerkshalden (BERTSCH 1951) angegeben. Bei 

HORN & KORNECK (2003) werden die Wuchshabitate im Alpenraum genauer analysiert, wobei der 

Schwerpunkt der Vorkommen in den Ötztaler Alpen in lückigen Eisseggenrasen (Caricetum fri-

gidae), wie sie besonders an überrieselten Gneisfeldern anzutreffen sind, angegeben wird. Auch 

führen die beiden Autoren an, dass lückige Borstgrasrasen auf zum Teil sickerfeuchten, zum Teil 

Abb. 7: Detailansicht von Botrychium simplex.  
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auch anmoorigen Böden über Gneis besiedelt werden. Im Salzburger Felbertal wächst die Art in 

lückigen, flachgründigen, allerdings relativ trockenen, kurzgrasigen Sieversio-Nardeten. Eine 

ähnliche Standortssituation liegt im hinteren Defereggental vor, hier siedelte die Art in einer 

nährstoffarmen Almweide in Bachnähe im Nadelwaldbereich, wobei das Substrat als boden-

sauer und der Untergrund als Tonalit der Riesenfernergruppe angegeben wurde (STÖHR 2012, 

briefliche Mitteilung). Ergänzend zu diesen Lebensraumangeboten wurde von O. STÖHR mitge-

teilt, dass offensichtlich die extensive Beweidung für den Erhalt der Lebensraumsituation von 

Botrychium simplex notwendig ist. Auch im Felbertal liegen die Wuchslokalitäten in der Wald-

stufe, ohne eine extensive Beweidung wäre die kurzrasige und zum Teil lückige Vegetationssitu-

ation nicht dauerhaft gegeben, letztlich würden die Wuchslokalitäten ohne Beweidung in Wald 

übergehen. Bei der genauen Lebensraumanalyse eines deutschen Vorkommens in Nordrhein-

Westfalen, bei der auch Vergleiche zu anderen Wuchsorten von Botrychium simplex angestellt 

wurden, kommen BENNERT et al. (2003) zu folgender Ansicht im Hinblick auf die Habitatsansprü-

che von Botrychium simplexΥ α½ǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎŜƴŘ ƭŅǎǎǘ ǎƛŎƘ ǎŀgen, dass die Einfache Mondraute 

als äußerst kleinwüchsige und somit konkurrenzschwache sowie acidophile und feuchtigkeits-

liebende Pflanzenart generell lückige und kurzrasige Pflanzengesellschaften auf nährstoffarmen 

und wechselfeuchten bis anmoorigen bzw. quelligen StŀƴŘƻǊǘŜƴ ōŜǎƛŜŘŜƭǘΦά  

Die Vorkommen im Felbertal und im Defereggental zeigen jedoch, dass Botrychium simplex auch 

auf relativ trockenen Standorten vorkommen kann. Möglicherweise oder sogar wahrscheinlich 

begünstigt jedoch eine gewisse Bodenfeuchtigkeit den von der Art benötigten lückigen Be-

standsaufbau. So weisen viele Moorbereiche aufgrund der Wassersättigung des Substrates bzw. 

des hoch anstehenden lokalen Bodenwasserspiegels generell eine lückige Bestandessituation 

auf. Insbesondere das Caricetum frigidae (Eisseggengesellschaft), das quasi einen Übergang zwi-

schen den Niedermoorgesellschaften der Caricetalia fuscae und den Rieselfluren des Caricion 

bicoloris-atrofuscae darstellt (vgl. WITTMANN 2001, WITTMANN et al. 2007, 2009), weist aufgrund 

des durch- und überrieselten Substrates jene lückige Bestandssituation auf, die Botrychium 

simplex benötigt. Offensichtlich sind gewisse Störstellen oder besser gesagt konkurrenz- und 

vegetationsfreie bzw. -arme Nischen für das Etablieren und das Hochkommen von Botrychium 

simplex zwischen der konkurrenzierenden Umgebungsvegetation essentiell.  

Verbreitung von Botrychium simplex weltweit und in Österreich 

Da Botrychium simplex generell eine extrem seltene Art ist, wird in diesem Kapitel nicht nur auf 

Salzburg sondern auch auf die weltweite Verbreitung und die bisherigen Nachweise aus Öster-

reich eingegangen.  

Das Areal von Botrychium simplex umfasst Europa, Grönland und Nordamerika sowie - allerdings 

fraglich ς Japan (HORN & KORNECK 2003). In Europa besitzt die Art zwei getrennte Arealteile und 

zwar einen im Norden (Dänemark, Südnorwegen, Süd- und Mittelschweden, Finnland, Island, 

Baltikum und Nordrussland) sowie einen südlichen in den mitteleuropäischen Gebirgen und den 

Pyrenäen sowie Einzelvorkommen in Norditalien und Korsika (BENNERT 1999, HORN & KORNECK 

2003 und dort zitierte Literatur). MEUSEL et al. (1965) stufen Botrychium simplex als temperat-

boreal ozeanische Art ein, die einen Verbreitungsschwerpunkt innerhalb Europas in der (al-

pisch)-demontanen sowie in der sumdisch-baltischen Zone besitzt. Im gesamten Alpenraum sind 

nur wenige Vorkommen bekannt geworden, wobei insbesondere aktuelle Nachweise in den letz-

ten 10 bis 20 Jahren die großen Raritäten darstellen. So gibt es aus Slowenien nur einen Fund 

aus den Julischen Alpen aus dem Jahr 1959 (WRABER & SKOBERNE 1989), aus Italien sind bis heute 

fünf gesicherte Nachweise sowie eine angezweifelte Angabe bekannt geworden. Fast sämtliche 
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Angaben stammen aus dem vorigen Jahrhundert, aktuelle Beobachtungen liegen nur aus dem 

Val Giumella (nordöstlich von Pozza di Fassa) vor (PROSSER 1994, 2000; HORN et al. 2005). 

  

Abb. 8: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Botrychium simplex im Bundesland Salzburg. 
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Tabelle 5: Bisher bekannte Vorkommen von Botrychium simplex in Österreich mit Angabe des Fundda-
tums und Lage in nominierten Natura-2000-Gebieten 

Aus der Schweiz liegen drei gesicherte und drei fragwürdige historische Angaben sowie ein ein-

ziger aktueller Nachweis aus Graubünden vor (MOSER et al. 2002; HORN & KORNeck 2003). Auch 

im französischen Teil der Alpen ist Botrychium simplex extrem selten, so gibt es aus den franzö-

sischen Westalpen einen historischen Nachweis aus der Umgebung von Chamonix und einen 

Fund jüngeren Datums bei Beaufortain in Savoyen (FUCHS-ECKERT & HEITZ-WENIGER 1982; PRELLI 

2001).  
Bei HORN & KORNECK (2003) werden die bisher bekannten Vorkommen in Österreich mit Angabe 
des Funddatums aufgelistet. Diese Angaben werden in Tabelle 5 übernommen und mit den 
Nachweisen seit 2003 ergänzt. Wie daraus hervorgeht, konzentrieren sich die Funde der Einfa-
chen Mondraute in Österreich auf das Bundesland Tirol, ein Großteil der aktuellen Nachweise 

Bundesland Fundlokalität 
Fundzeit-
punkt 

Literatur oder Fundreferenz 
Lage in N2000-Ge-
bieten 

Tirol (Osttirol) 
Bergeralm bei Vir-
gen 

Ca. 1880 
HORN & KORNECK (2003) und 
dort zitierte Literatur 

- 

Tirol (Osttirol) 
Fuß des Zunig bei 
Matrei 

Ca. 1880 
HORN & KORNECK (2003) und 
dort zitierte Literatur 

Möglicherweise im 
ESG Hohe Tauern, 
Tirol  

Tirol (Osttirol) 
Dorferalm bei 
Prägraten 

Ca. 1880 
HORN & KORNECK (2003) und 
dort zitierte Literatur 

- 

Tirol (N-Tirol) 

Schlucht von Fins-
termünz vor dem 
kleinen Tunnel, 
Nauderser Seite 

1891 
HORN & KORNECK (2003) und 
dort zitierte Literatur 

- 

Steiermark 
Turracher Höhe, 
Gurktaler Alpen 

1988 MELZER (1990) 
bŀǘǳǊŀ нллл α¢ŜƛƭŜ 
des steirischen 
bƻŎƪƎŜōƛŜǘŜǎά 

Steiermark 
Werchzirbenalm am 
Ostabhang der 
Nockberge 

ohne Datum 
H. WAGNER (Botanik im Bild, 
Flora von Österreich; NHM 
Wien, Internet) 

bŀǘǳǊŀ нллл α¢ŜƛƭŜ 
des steirischen 
bƻŎƪƎŜōƛŜǘŜǎά 

Steiermark 
Nähe Winkler Alm, 
Gurktaler Alpen 

1993 
Rainer KARL in HORN & KORNECK 
(2003)  

bŀǘǳǊŀ нллл α¢ŜƛƭŜ 
des steirischen 
NockgebieǘŜǎά 

Tirol (N-Tirol) Lareintal bei Galtür 1998 
ENGELHARDT in HORN & KORNECK 
(2003)  

- 

Tirol (N-Tirol) 
Mittleres Rofental 
südwestlich Vent 

1996, 2002 HORN & KORNECK (2003)  
bŀǘǳǊŀ нллл αwǳπ
hegebiet Ötztaler 
!ƭǇŜƴά 

Tirol (N-Tirol) 
Hinteres Rofental 
südwestlich Vent  

1989, 1996 HORN & KORNECK (2003)  
bŀǘǳǊŀ нллл αwǳπ
hegebiet Ötztaler 
!ƭǇŜƴά 

Tirol (N-Tirol) 
Niedertal südlich 
Vent  

2002 HORN & KORNECK (2003)  
bŀǘǳǊŀ нллл αwǳπ
hegebiet Ötztaler 
!ƭǇŜƴά 

Steiermark 
Ursprungalm, Schla-
dminger Tauern 

2011 BERGER & SCHÖNSWETTER, 2013 
bŀǘǳǊŀ нллл αbƛŜπ
ŘŜǊŜ ¢ŀǳŜǊƴά (SPA) 

Tirol (Osttirol) 
Hinteres Defereg-
gental 

2012 
STÖHR in NATURKUNDLICHE AR-

BEITSGEMEINSCHAFT OSTTIROL 

(2012) 

ESG Hohe Tauern, 
Tirol 

Salzburg 

Felbertal zwischen 
Nordportal des Fel-
bertauerntunnels 
und Elisabethsee 

2013 

SALZBURGER BOTANISCHE ARBEITS-

GEMEINSCHAFT, VEREIN HAUS DER 

NATUR ς MUSEUM FÜR NATUR UND 

TECHNIK (2013) 

- 

Vorarlberg 
Zwischen Vermunt-
stausee und Silv-
retta-Stausee 

2013 HORN (2013) - 
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liegt in nominierten Natura-2000-Gebieten. Allerdings ist zu betonen, dass aus dem Zeitraum 
nach 1995 österreichweit nur 8 Fundmeldungen vorliegen. 

Verbreitung in Salzburg 

¶ Datenquelle: Biodiversitätsdatenbank Haus der Natur Salzburg 
¶ Beobachtungen Land Salzburg gesamt (seit 1995): 2 
¶ Beobachtungen innerhalb von FFH-Schutzgebieten (seit 1995): 0 

Gefährdung 

Artikel-17-Bericht (2077-2012): alp: U1=/ kont: nicht vorhanden 

Rote Liste Salzburg (WITTMANN et al., 1996): die Art ist nicht enthalten, da zum Zeitpunkt des 

Erscheinens der Roten Liste keine Vorkommen im Bundesland Salzburg bekannt waren. 

Rote Liste Österreich (NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER, 1999): vom Aussterben bedroht  

Gefährdungen liegen vor allem durch Veränderungen der Lebensräume vor, insbesondere 

dadurch, dass die konkurrenzarme ökologische Nische der Art verschwindet. Es kann dies z. B. 

durch Entwässerung, übermäßige Beweidung, Düngung, Wegebau sowie Aufforstung gesche-

hen. Auch die natürliche Sukzession (z. B. Zuwachsen mit Grünerlen) kann die Art gefährden. 

Vereinzelt wird berichtet, dass auch Sammeltätigkeit die Art lokal vernichten kann. 

Erhebungsqualität 

Tabelle 6: : Erhebungsqualität von Botrychium simplex im Bundesland Salzburg (+++ gute Abdeckung, ++ 
mäßige Abdeckung, + schlechte Abdeckung). 

Kartierung  Zitat 

Systematische Kartierung landesweit ς 

Systematische Gebietskartierung ς 

Datenlage inkl. Streudaten + 

Abdeckung der Schutzgebiete 

Die bekannten Vorkommen von Botrychium simplex in Salzburg liegen alle im Landschaftsschutz-

ƎŜōƛŜǘ αFelbertal Ammertal DorferödάΣ ŜƛƴŜ bŀǘǳǊŀ-2000-Ausweisung liegt für diesen Bereich 

nicht vor. 

Vorschlag für weitere Vorgehensweise 
Aufgrund der europaweiten Seltenheit der Art sind wir der Meinung, dass trotz der vergleichs-
weise guten Schutzgebietsabdeckung der Vorkommen (vgl. Tabelle 5) eine Natura-2000-Aus-
weisung für alle aktuellen, signifikanten Vorkommen, also auch für jenes im Felbertal, erfor-
derlich ist. Dies auch deshalb, da hier im Gegensatz zu anderen Vorkommen gleich zwei Mel-
dungen der Art vorliegen. 

In Salzburg erscheint es angebracht eine Grundlagenerhebung zu dieser Rarität durchführen zu 

lassen, zumal mit weiteren Nachweisen in den Hohen Tauern und auch im Lungau zu rechnen 

ist. In jedem Fall sollte das folgende Vorkommen auf Basis einer Ergänzungskartierung in das 

Schutzgebietsnetzwerk eingeschlossen werden: 

1. Felbertal zwischen dem Nordportal des Felbertauerntunnels und dem Elisabethsee.  
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5.2.2 Cypripedium calceolus, 1902 (Frauenschuh) 

Lebensraumansprüche 

Im Bundesland Salzburg wächst der Frauenschuh auf mäßig trockenen bis frischen, zumeist ba-

senreichen, etwas modrig-humosen Lehm- und Tonböden über Kalk- und Dolomitgestein. Er be-

vorzugt Waldbestände, die halbschattige Teilhabitate aufweisen, wobei insbesondere kleinere 

Lichtungen die Art begünstigen. Während er an lichtreichen Standorten auch nährstoffärmere 

Böden besiedeln kann, ist er an stärker beschatteten Waldstandorten auf nährstoffreiche, tief-

gründige Böden mit guter Krümelstruktur angewiesen. Unter sehr schattigen Bedingungen 

wächst der Frauenschuh oftmals nur vegetativ, in offenen Waldhabitaten zeigt er oft außeror-

dentlich reiche Blühtätigkeit und damit verbunden auch intensive regenerative Reproduktion. 

Im Hinblick auf den Waldtyp ist die Art wenig anspruchsvoll, so tritt sie sowohl in Buchenwäldern 

Abb. 9: Detailansicht der Blüte von Cypripedium calceolus. 
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und Erika-Kiefernwäldern, aber auch in Fichten-Lärchenbeständen mit offener Bestandesstruk-

tur auf. In den gebirgigen Regionen besiedelt die Art auch gerne lückige Latschengebüsche. Für 

weitere ökologische bzw. standortsbezogene Details sei auf SCHRATT-EHRENDORFER & SCHMIDERER 

(2005) und GROSSER (2007) verwiesen.  

Verbreitung in Salzburg 

¶ Datenquelle: Biodiversitätsdatenbank Haus der Natur Salzburg 
¶ Beobachtungen Land Salzburg gesamt (seit 1995): 118 
¶ Beobachtungen innerhalb von FFH-Schutzgebieten (seit 1995): 18 

Die Verbreitung im Bundesland Salzburg konzentriert sich auf die montane Höhenstufe in Berei-

chen mit kalkhaltigem Untergrundgestein. So liegen mehrere lokale Häufungszentren im Bereich 

der Nördlichen Kalkalpen, aber auch in den Kalkstöcken der Radstädter Tauern im Grenzbereich 

zwischen Pongau und Lungau. Auch in der Klammkalkzone und im Bereich kalkreichen Unter-

grundes der Schieferhülle ist der Frauenschuh zu finden. Landesteile mit saurem Untergrundge-

stein werden gemieden. 

Abb. 10: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Cypripedium calceolus im Bundesland Salzburg. 
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Im Hinblick auf die dargestellte Verbreitung ist auszuführen, dass die Art sicherlich nicht voll-

ständig erfasst ist. So besitzt der Frauenschuh oftmals kleine, lokal beschränkte Teilpopulationen 

in sonst vergleichsweise einheitlichen Waldgebieten, weshalb eine systematische biotopbezo-

gene Kartierung schwierig durchführbar ist. So auffällig die Art auch im blühenden Zustand ist, 

so leicht ist sie auch im nicht blühenden Zustand zu übersehen, ein Umstand, der ebenfalls zur 

nur lückigen Arealerfassung beiträgt.  

Gefährdung 

Artikel-17-Bericht (2007-2012): alp: FV/ kont: U1x 

Rote Liste Salzburg (WITTMANN et al. 1996): landesweit nicht gefährdet, im Flachgau vom Aus-

sterben bedroht ς near extinct 

Rote Liste Österreich (NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999): gefährdet  

Auch wenn der Frauenschuh in Salzburg noch nicht als gefährdet angesehen werden muss, so 

sind zahlreiche Vorkommen durch forstliche Eingriffe (Kahlschlag, Bestandsumwandlung in 

schattige Forste), Schotter- und Felsabbau sowie sonstige Bautätigkeit (Gewerbe- und Siedlungs-

flächen) und auch durch Forststraßenbau vernichtet worden. Insbesondere im Salzachdurch-

bruch zwischen Hagen- und Tennengebirge, wo sich einst die größten Bestände dieser Art im 

Bundesland Salzburg befunden haben, ist insbesondere durch großflächigen Felsabbau in gro-

ßem Ausmaß in artenreiche Populationen zerstörerisch eingegriffen worden.  

Erhebungsqualität 

Tabelle 7: Erhebungsqualität von Cypripedium calceolus im Bundesland Salzburg (+++ gute Abdeckung, 
++ mäßige Abdeckung, + schlechte Abdeckung). 

Kartierung  Zitat 

Systematische Kartierung landesweit 
Grosser (2007): Es handelt sich dabei um 
eine nur sehr eingeschränkte Kartierung, 
aber um eine umfangreiche Datenrecherche 

Systematische Gebietskartierung ς 

Datenlage inkl. Streudaten ++ 

Abdeckung der Schutzgebiete 

Tabelle 8: FFH Schutzgebiete, in denen Cypripedium calceolus im Standarddatenbogen geführt wird. 

FFH Gebiet BIO POP EHZ ISO GLOB Art vorhanden 

AT 3206007 Bluntautal alp C A C A ja 

AT 3210001 Hohe Tauern, Salzburg alp D    nicht signifikant 

AT 3211012 Kalkhochalpen, Salzburg alp C B C B ja 

AT 3212111 Tauglgries alp C B C B ja 

Aus dem Natura 2000-Gebiet αHohe TauernΣ {ŀƭȊōǳǊƎά liegen zwei aktuelle Nachweise aus dem 

{ŜƛŘŜƭǿƛƴƪŜƭǘŀƭ ǾƻǊΣ ŘƛŜ ƛƳ ½ǳƎŜ ŘŜǎ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ α¢ŀƎŜǎ ŘŜǊ !ǊǘŜƴǾƛŜƭŦŀƭǘά ƛƳ WŀƘǊ нлмл Ŝƴǘπ

deckt wurden. Darüber hinaus gibt es mehrere ältere zum Teil auch durch Herbarbelege doku-

mentierte Angaben aus diesem Schutzgebiet, die jedoch seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr 

bestätigt werden konnten. Die Nominierung ist bei der Beurteilung des Schutzgebietsnetzwer-

kes nicht zu berücksichtigenΣ Řŀ Ƴƛǘ ŘŜǊ 9ƛƴǎǘǳŦǳƴƎ α5ά ƪŜƛƴŜ {ƛƎƴƛŦƛƪŀƴȊ ǾƻǊƭƛŜƎǘΦ 
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Vorschlag für ergänzende Schutzgebiete 

Generell ist festzuhalten, dass das großflächig ausgebildete Natura 2000-Gebiet Kalkhochalpen 

in weiten Bereichen höhenmäßig erst über der Verbreitung des Frauenschuhs beginnt. Insbe-

sondere im Pinzgauer Anteil der Nördlichen Kalkalpen wird dies deutlich (vgl. Abb. 11).  

1. Westliche Abhänge der Reiter Steinberge östlich bis südlich von Unken 

2. Westexponierte Abhänge des Tennengebirges nördlich von Tenneck, insbesondere im 

Bereich der Erika-Kiefernwälder nordwestlich der Eisriesenwelt 

3. Unterer Teil des Käfergrabens im Kleinarltal nördlich vom Jägersee 

4. Lungauer Taurachtal zwischen Mauterndorf und der Auffahrt auf den Radstädter Tauern 

(Abb. 12) 

Für die ergänzend genannten Gebiete sind Detailkartierungen durchzuführen. 

  

Abb. 11: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Cypripedium calceolus ƛƴ ŘŜƴ 9{Dǎ αYŀƭƪπ
ƘƻŎƘŀƭǇŜƴά ǳƴŘ α.ƭǳƴǘŀǳǘŀƭά ǎƻǿƛŜ ŘŜǊŜƴ ¦ƳƎŜōǳƴƎΦ 
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5.2.3 Gladiolus palustris, 4096 (Sumpfgladiole) 

Lebensraumansprüche 

Die Sumpfgladiole hat eine relativ breite ökologische Amplitude, so reichen ihre Lebensräume 

von feuchten Moorwiesen über lichte Moorwälder, wechselfeuchte Niedermoore, nährstoff-

arme und basenreiche Streuwiesen bis hin zu Halbtrockenrasen und Erika-Kiefernwälder über 

kalkreichem Untergrund. Der ursprüngliche Lebensraum dieser heliophilen Art ist in lichten 

Moorwäldern und in aufgelockerten Erika-Kiefernwäldern zu suchen. Der heutige Verbreitungs-

schwerpunkt liegt eindeutig in Pfeifengras-Streuwiesen, also einem menschlich geschaffenen 

Sekundärstandort, der für seine Erhaltung der traditionellen Bewirtschaftung durch herbstliche 

Streumahd bedarf. Die ursprünglichen Lebensräume sind ς insbesondere im Bundesland Salz-

burg ς offensichtlich zur Gänze verschwunden. 

Verbreitung in Salzburg 

¶ Datenquelle: Biodiversitätsdatenbank Haus der Natur Salzburg und zitierte Literatur 
¶ Beobachtungen Land Salzburg gesamt (inkl. historischer Funde): 56 
¶ Beobachtungen innerhalb von FFH-Schutzgebieten (seit 1995): 1 

Die Sumpfgladiole ist in Salzburg ausschließlich in der unteren Montanstufe verbreitet. Die Ver-

breitung beschränkt sich auf das Untersberg-Vorland, wo sie heute vor allem im Übergangsbe-

reich zwischen dem hügeligen Untersbergfuß und den mehr oder weniger flachen Niederungen 

des Salzburger Beckens auftritt (Abb. 14, Abb. 15). Die Bestände waren ursprünglich wesentlich 

ƎǊǀǖŜǊ ǳƴŘ ŜǊǎǘǊŜŎƪǘŜƴ ǎƛŎƘ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ α¦ƴǘŜǊǎōŜǊƎƳƻƻǊŜǎά ōƛǎ ƛƴ Řŀǎ ƘŜǳǘƛƎŜ 

Stadtgebiet von Salzburg. Ein historisch dokumentiertes Vorkommen bei Lofer ist heute erlo-

schen.  
  

Abb. 13: Lebensraum und Habitus von Gladiolus palustris. 
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Gefährdung 

Artikel-17-Bericht (2007-2012): alp: U2-/ kont: U2- 

Rote Liste Salzburg (WITTMANN et al., 1996): vom Aussterben bedroht ς near extinct 

Rote Liste Österreich (NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER, 1999): stark gefährdet  

In den vergangenen Jahrzehnten wurden mehrere Vorkommen durch Aufforstung und durch 

Drainagierungsmaßnahmen vernichtet. Auch eine Mahd mit zu frühem Mähzeitpunkt hat einige 

Bestände erheblich beeinträchtigt. Da Gladiolus palustris im Bundesland Salzburg heute aus-

schließlich in von entsprechender Pflege abhängigen Streuwiesen vorkommt, die ohne entspre-

chendes Management in monotone Schilfbestände oder Verbuschungs- bzw. Vorwaldstadien 

übergehen, ist generell ein außerordentlich hohes Gefährdungspotential gegeben. Sämtliche 

Bestände bedürfen einer regelmäßigen Mahd mit spätem Mähzeitpunkt und konsequenter Ent-

fernung des Mähgutes.  

  

Abb. 14: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Gladiolus palustris im Bundesland Salzburg. 
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Erhebungsqualität 

Tabelle 9: Erhebungsqualität von Gladiolus palustris im Bundesland Salzburg (+++ gute Abdeckung, ++ 
mäßige Abdeckung, + schlechte Abdeckung). 

Kartierung  Zitat 

Systematische Kartierung landesweit Wittmann (1989), Nowotny (2012) 

Systematische Gebietskartierung Wittmann (1989), Nowotny (2012) 

Datenlage inkl. Streudaten +++ 

Durch die im Auftrag des Österreichischen Naturschutzbundes erstellte Ersterhebung (WITT-

MANN 1989) und die privat durchgeführten, äußerst detaillierten und über viele Jahre laufenden 

Folgeuntersuchungen von Mag. Günther Nowotny, die auch die Feststellung von Individuenzah-

len umfasste (NOWOTNY 2012), ist die Sumpfgladiole eine der am besten bekannten Arten des 

Bundeslandes Salzburg. 

Abdeckung der Schutzgebiete 

Tabelle 10: FFH Schutzgebiete, in denen Gladiolus palustris im Standarddatenbogen geführt wird. 

FFH Gebiet BIO POP EHZ ISO GLOB Art vorhanden 

AT 3241000 Streuwiese am Salzweg alp C A C A ja 

Die Streuwiese am Salzweg ist eines der individuenreichsten Salzburger Vorkommen; die fest-

gestellten Individuenzahlen schwankten in den letzten Jahren zwischen 70 und ca. 300 Stück. 

Nach einer fachlich fundierten Bestandsaufnahme (WITTMANN 1989) wurde die Wiese bis Anfang 

der 1990er Jahre durch die Landesgruppe Salzburg des Österreichischen Naturschutzbundes ge-

pachtet und gepflegt, im Anschluss daran wurde mit dem Grundeigentümer ein Vertrag von Sei-

ten des Landes über die jährliche Herbstmahd abgeschlossen. Das Vorkommen ist isoliert, aber 

vergleichsweise stabil. Die Streuwiese beherbergt neben der Sumpfgladiole eine Reihe höchst-

rangiger Rote Liste-Arten (NOWOTNY 2012).  

Nachnominierungsbedarf laut EU Mahnschreiben 

Im Mahnschreiben der Europäischen Kommission wird eine Nachnominierung dieser Art als 

Schutzgut für das Europaschutzgebiet Untersberg-Vorland (AT 3227000) verlangt, da die Art im 

{ǘŀƴŘŀǊŘŘŀǘŜƴōƻƎŜƴ ǳƴǘŜǊ αŀƴŘŜǊŜ !ǊǘŜƴά ƎŜŦǸƘǊǘ ǿƛǊd, nicht jedoch als Schutzgut ausgewie-

sen ist. Tatsächlich kommt Gladiolus palustris in diesem Europaschutzgebiet jedoch nicht vor.  

Zusätzlich wird im Mahnschreiben eine Nachnominierung des Kneisslmoores im Stadtgebiet von 

Salzburg sowie von Streuwiesenflächen in den Glanegger, Fürstenbrunner (Gemeinde Grödig), 

Walser und Goiser Wiesen (Gemeinde Wals-Siezenheim) verlangt.  

Im Hinblick auf die Ausweisung des Kneisslmoores kann auf die Ausführungen von NOWOTNY 

(2013) verwiesen werden, der den Standort der Sumpfgladiole im Kneisslmoor zwar als schüt-

zenswert ansieht, für eine Ausweisung als Natura-2000-Gebiet erscheint dieser Moorkomplex 

jedoch wenig geeignet. Dies deshalb, da der Bestand der Sumpfgladiole in den letzten Jahren 

auf unter 10 blühende Exemplare abgesunken ist und damit eine kritische Größe für ein natürli-

ches Erlöschen der Population aller Voraussicht nach erreicht wurde. Des Weiteren führt  

Nowoǘƴȅ ƛƴ ǎŜƛƴŜǊ ƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊŦŀŎƘƭƛŎƘŜƴ {ǘŜƭƭǳƴƎŀƘƳŜ ŀǳǎΥ α9ƛƴ {ǘŀƴŘƻǊǘǎŎƘǳǘȊ ōŜǎǘŜƘǘ ōŜǊŜƛǘǎ 

durch die Lage im LSG Leopoldskroner Moos und durch den Lebensraumschutz nach § 24 Abs 1 

lit a des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999, da die Streuwiese über Torf als Moor einzustufen 

ist. Zudem besitzen auch die Bestimmungen des Pflanzenartenschutzes Gültigkeit, so dass den 
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Schutzerfordernissen für Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie auf diesem Standard jeden-

Ŧŀƭƭǎ DŜƴǸƎŜ ƎŜǘŀƴ ƛǎǘΦά Generell ist dazu festzuhalten, dass bei einer Art mit derartig gravieren-

den Rückgängen hinsichtlich der Teilpopulationen und Individuenzahlen aus fachlicher Sicht eine 

Berücksichtigung sämtlicher Vorkommen notwendig ist. Jedenfalls sollten alle Salzburger Popu-

lationen (ob FFH-geschützt oder nicht) durch ein spezifisches Biotop-Management gepflegt und 

erhalten werden. 

Vorschlag für ergänzende Schutzgebiete 

1. Streuwiesenflächen nordwestlich vom Schloss Glanegg, nordöstlich vom Wirtshaus Es-

terer, süd- bzw. südwestlich der Tauernautobahn: 

Bei NOWOTNY (2012) werden diese Vorkommen unter den Bezeichnungen: Streuwiesen-

brache NO Esterer, Streuwiese NO Esterer 1, Streuwiese NO Esterer 2, Streuwiese NO 

Abb. 15: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Gladiolus palustris im Untersberg-Vorland. 
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Esterer 3, Streuwiese NO Esterer 4 geführt. Es handelt sich dabei um mehrere Kleinpo-

pulationen mit dem vergleichsweise geringsten Isolationsgrad.  

2. Prähauserbauernwiese an der Glan unmittelbar westlich von Fürstenbrunn 

Die Wiese weist eine ebenfalls relativ individuenstarke Population (zwischen 30 und 140 

blühende Individuen pro Jahr) auf und besitzt eine relativ große Standortamplitude vom 

Mesobrometum bis zum feuchten Niedermoor. Der Lebensraum entspricht noch am 

besten von allen Salzburger Vorkommen dem ursprünglichen Gladiolen-Habitat.  

3. Dürre Wiese südöstlich vom Salzburger Freilichtmuseum 

Die hier vorhandene Population war vorübergehend (2008) mit 1.834 blühenden 

Exemplaren die größte im Bundesland Salzburg. Durch wahrscheinlich mehrfach prakti-

zierte zu frühe Mahd kam es zu einer empfindlichen Schwächung des Bestandes. Die 

Sumpfgladiole tritt in diesem Bereich mit einer Vielzahl von höchstrangigen Rote-Liste-

Arten auf. 

4. Langwiesen 

Bei den Langwiesen handelt es sich um ein überaus arten- und abwechslungsreiches 

Niedermoorgebiet südöstlich des Salzburger Freileichtmuseums zwischen Fürstenbrunn 

im Osten und dem Latschenwirt im Westen. Die Sumpfgladiole tritt hier im Süden im 

Bereich einer kleinen Geländekuppe auf. Die etwas kleinere Population (Schwankung 

zwischen 2 und 35 Individuen) ist laut Aussage von NOWOTNY (2012) weitestgehend 

stabil. 

5. Randersbergwiese 

Diese Fläche liegt am Osthang des Randersberges in Großgmain. Sie lag mehrere Jahre 

brach und wurde ab dem Jahr 2005 von der Biotopschutzgruppe HALM fachgerecht ge-

pflegt. Die Sumpfgladiole reagierte auf die wieder regelmäßige Mahd sehr positiv. Der 

Bestand an blühenden Exemplaren wuchs laut Bericht von G. Nowotny (2012) kontinu-

ierlich von 18 auf 118 Stück an. 

Da Gladiolus palustris seit der flächendeckenden Ersterhebung (WITTMANN 1989) mindestens 

50% der ursprünglichen Gesamtpopulation verloren hat, ist es fachlich notwendig zu versuchen, 

alle Vorkommen durch rechtliche Schutzmaßnahmen und spezifische Biotoppflege zu stabilisie-

ren und zu erhalten. Dies würde bedeuten, dass auch folgende Vorkommen zu nominieren wä-

ren: 

1. Kneisslmoor 

2. Moorwiese W Schloss Glanegg 

3. Martinbauerwiese 

4. Munitionslager-Streuwiese 

5. Althammerbauernwiese 

6. Streuwiesenbrache O Wartberg 

Bei jenen Flächen, bei denen in den letzten Jahren keine blühenden Exemplare mehr beobachtet 

werden konnten (vgl. NOWOTNY 2012), ist das Regenerationspotential durchaus noch so hoch, 

Řŀǎǎ ōƛƻǘƻǇǇŦƭŜƎŜƴŘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ Ŝƛƴ α²ƛŜŘŜǊŀǳŦǘŀǳŎƘŜƴά ŘŜǊ !Ǌǘ ŀǳǎ {ŀƳŜƴ ƻŘŜǊ ƴicht blü-

henden Exemplaren (die extrem leicht zu übersehen sind) erwartet werden kann. 
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5.2.4 Liparis loeselii, 1903 (Glanzstendel, Sumpf-Glanzkraut) 

Lebensraumansprüche 

Liparis loeselii besiedelt nasse, nährstoffarme, überwiegend basenreiche, oft moosreiche Nie-

der- und Übergangsmoore, sowie Quellmoore. Der Moor-Glanzständel ist dabei stark von der 

Zufuhr von basenreichem Grundwasser abhängig, seltener treten sogar Kalk-Tuffausscheidun-

gen auf. Liparis loselii zeigt hydrologisch weitgehend unbeeinträchtigte Standortverhältnisse an, 

bei Entwässerungsmaßnahmen oder etwa im Einflussbereich von Gräben nimmt der Bestand 

rasch ab oder verschwindet zur Gänze.  

Die Hauptverbreitung von Liparis loeselii liegt in den Assoziationen Caricetum davallianae, Pri-

mulo-Schoenetum ferruginei und Schoenetum nigricantis. Der Moor-Glanzständel gilt dabei als 

Verbandscharakterart des Caricion davallianae. 

Verbreitung in Salzburg 

¶ Datenquelle: Biodiversitätsdatenbank Haus der Natur Salzburg 
¶ Datensätze von Land Salzburg gesamt (seit 1995): 34 
¶ Datensätze innerhalb FFH-Schutzgebiete (seit 1995): 11 

Die Verbreitungsschwerpunkte in Salzburg liegen (wichtige jeweilige Publikationen in Klam-

mern): 

1. Südlicher Grabensee und nördlicher Obertrumersee (KRISAI 1975, GROSSER 2007),  

2. Fuschlsee und Stilles Tal (HIMMELFREUNDPOINTNER 1995, EICHBERGER et al. 2003, 2012, 

2013) 

3. Untersbergvorland (STÖHR 2003, GROSSER 2007) 

Abb. 16: Lebensraum und Habitus von Liparis loeselii.  
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Etwas größere Vorkommen gibt es darüber hinaus im Gebiet Blinklingmoos-Gschwendtner Wie-

sen am Wolfgangsee (GROSSER 2007), im Egelseemoor bei Scharfling (GROSSER 2007, STÖHR et al. 

2007) sowie im Adneter Moos (EICHBERGER et al. 2008). 

Völlig ungeklärt ist die Situation der Vorkommen und Populationsgrößen in den Mooren am Zel-

ler See (vgl. u. a. die historische Zusammenstellung bei GROSSER 2007), sowie in weiteren Pinz-

gauer Moorgebieten, beispielsweise dem Kapruner Moor. Erhebungen in diesem bedeutenden 

Teilareal sind deshalb zwingend notwendig. 

Die aktuelle Verbreitung von Liparis loeselii im Bundesland Salzburg wird in Abb. 17 dargestellt, 

ein Detailbild für den Norden des Bundeslandes zeigt Abb. 18.  

Abb. 17: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Liparis loeselii im Bundesland Salzburg. 
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Gefährdung 

Artikel-17-Bericht (2007-2012): alp: U1+/ kont: U2- 

Rote Liste Salzburg: 1: vom Aussterben bedroht (WITTMANN et al. 1996) 

Rote Liste Österreich: 2: stark gefährdet (NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999). 

Alle bislang bekannten Populationen von Liparis loeselii weisen folgende gemeinsame Parame-
ter auf: 

1. Unversehrte Hydrologie mit hoch anstehendem Grundwasser 

2. Fehlen von Gräben oder andern entwässernden Maßnahmen 

3. Regelmäßige Herbstmahd mit Abtransport des Mähgutes 

Abb. 18: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Liparis loeselii im nördlichen Salzburg. 
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4. Durchwegs Vorkommen in größeren Moor- und Streuwiesengebieten 

Die akute Gefährdung der Art ist durch folgende Faktoren begründet: 

Lebensraumverlust durch Änderungen in der Bewirtschaftung: 

1. Intensivierung der Nutzung 

2. Veränderungen der Hydrologie (Entwässerungsmaßnahmen, Grabenräumung u.ä.) 

3. Düngung 

4. Beweidung 

5. Aufforstung 

6. Auflassen der Bewirtschaftung 

Erhebungsqualität 

Tabelle 11: Erhebungsqualität von Liparis loeselii im Bundesland Salzburg (+++ gute Abdeckung, ++ mä-
ßige Abdeckung, + schlechte Abdeckung). 

Kartierung  Zitat 

Systematische Kartierung landesweit Grosser (2007), Arming & Eichberger (2012) 

Systematische Gebietskartierung ς 

Datenlage inkl. Streudaten ++ 

Abdeckung der Schutzgebiete 

Tabelle 12: FFH Schutzgebiete, in denen Liparis loeselii im Standarddatenbogen geführt wird. 

FFH Gebiet BIO POP EHZ ISO GLOB Art vorhanden 

AT 3227000 Untersberg-Vorland alp B B C B Ja 

Für diese Art wurde bislang kein Europaschutzgebiet in der kontinentalen biogeografischen Re-

gion ausgewiesen. 

Vorschlag für ergänzende Schutzgebiete 

1. Grabensee und nördlicher Obertrumersee (Gemeinden Berndorf und Mattsee) 

2. Fuschlsee und Stilles Tal (Gemeinde Thalgau) 

3. Blinklingmoos-Gschwendtner Wiesen (Gemeinde Strobl) 

4. Egelseemoor bei Scharfling (Gemeinde St. Gilgen) 
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5.3 Käfer 

5.3.1 Carabus (variolosus) nodulosus, 5377 (Grubenlaufkäfer) 

Lebensraumansprüche 

Diese Art ist in Salzburg vor allem in sehr licht bewaldeten Teilbereichen von Moorgebieten 

nachgewiesen. Sie bevorzugt offensichtlich feuchtnasse Bereiche und kann sogar beim Durch-

queren kleinflächiger Wasseransammlungen (z. B. Schlenken) beobachten werden (Gros, pers. 

Beob.). 

Verbreitung in Salzburg 

¶ Datenquelle: Biodiversitätsdatenbank Haus der Natur Salzburg 
¶ Datensätze Land Salzburg gesamt (seit 1995): 9 
¶ Datensätze innerhalb FFH-Schutzgebiete (seit 1995): 2 

In Salzburg sehr lokal vorkommend. Aktuelle Fundmeldungen (2007-2014) fast ausschließlich 

aus Moorgebieten des Flachgaus. Eine diskrete und in Salzburg untererfasste Art (lediglich Zu-

fallsfunde bekannt): 

1. Moorwälder nördlich des ESG Untersberg-Vorland 

2. Feucht- und Niedermoorwiesen im Gebiet des Großgmainberg bei Fürstenbrunn (Grö-

dig, Wals) 

3. Niedermoorwiese der Gaisbergau südlich des Koppler Moores (Koppl) 

4. Feuchte Waldrandbereiche am westlichen Haunsbergfuß bei Pabing (Nußdorf/Hauns-

berg) ς außerhalb der Grenzen des ESG Salzachauen 
  

Abb. 19: Detailansicht von Carabus nodulosus.  
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Historische Fundorte mit gutem Potenzial auf Wiederfund: 

1. ESG Wallersee-Wengermoor (Köstendorf, Neumarkt/Wallersee) (Erhebungsbedarf!) ς 

letzter Fund 1980 

2. NSG Blinklingmoos (Strobl) ς letzter Fund 1976 

Ältere, ungenau verortete Fundmeldungen existieren auch aus Seeham, Faistenau, Bergheim 

und Muhr/Lungau. 

Gefährdung 

Artikel-17-Bericht (2007-2012): alp: U2x/ kont: U2- 

Rote Liste Salzburg: keine Rote Liste! 

Rote Liste Österreich: 4 (= potentiell gefährdet) (GEPP 1994) 

Abb. 20: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Carabus nodulosus im Bundesland Salzburg. 
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Erhebungsqualität 

Tabelle 13: Erhebungsqualität von Carabus nodulosus im Bundesland Salzburg (+++ gute Abdeckung, ++ 
mäßige Abdeckung, + schlechte Abdeckung). 

Kartierung  Zitat 

Systematische Kartierung landesweit ς 

Systematische Gebietskartierung ς 

Datenlage inkl. Streudaten + 

Abb. 21: Aktuelle Fundpunkte (nach 1995) von Carabus nodulosus im nördlichen Salzburg. 




















































































































































































































